
listischen Rechts Im betreffenden Leitungsbereich zu, 
wenn es sich um einen Betrieb handelt

So hat z. B. das Stadtbezirksgericht in einem Fall die 
Tatsache, daß der verklagte Betrieb dem Kläger jahre
lang „bezahlte Freistellung von der Arbeit“ in Höhe 
des gesetzlichen bzw. kollektivvertraglichen Urlaubs
anspruchs gewährt und ihn zum Hochschul-Femstu- 
dium delegiert hatte, zutreffend als Beweis dafür ge
wertet, daß der Betrieb die Beziehungen zum Kläger 
entgegen seinem prozessualen Vorbringen eindeutig als 
Arbeitsrechtsverhältnds behandelt hat.

Zur künftigen rechtlichen Erfassung 
freiberuflicher Tätigkeit im Bereich der Kultur

Es steht außer Zweifel, daß die Gesellschaft auch zu
künftig an freiberuflicher Tätigkeit (vor allem zusätz
licher) interessiert sein wird. Denkbar ist sogar, daß 
ihr Umfang und ihre kulturpolitische Bedeutung durch 
die Entwicklung der künstlerischen Selbstbetätigung 
— die durchaus zu vertraglichen Beziehungen mit kul
turverbreitenden Institutionen führen kann, z. B. zwi
schen schreibenden Arbeitern und Verlagen oder Zei
tungsredaktionen — noch zunehmen. Allerdings er
scheint es mir fraglich, ob die insoweit erforderliche 
rechtliche Regelung Bestandteil des Zivilrechts sein 
muß.

Auch bei der freiberuflichen Tätigkeit handelt es sich 
fraglos um A r b e i t s v e r h ä l t n i s s e  im Rahmen 
des gesamtgesellschaftlichen, arbeitsteiligen Produk
tions- und Reproduktionsprozesses. Sie stehen deshalb 
den gegenwärtig in arbeitsrechtlichen Vorschriften ge
regelten Beziehungen weitaus näher als der zivilrecht
lichen Materie. Zwar weist die freiberufliche Tätigkeit
— die in der Regel auf einen einmaligen konkreten Er
folg gerichtet und folglich nicht mit der dauernden Ein
gliederung in ein Arbeitskollektiv verbunden ist — er
hebliche Unterschiede zum festen (selbst zum nach 
§ 22 GBA befristeten) Arbeitsrechtsverhältnis auf. 
De lege ferenda sollte jedoch geprüft werden, ob diesen 
Besonderheiten nicht innerhalb des Gesetzbuchs der 
Arbeit oder durch eine spezielle Verordnung mit ar
beitsrechtlichem Charakter Rechnung getragen werden 
kann. Durch die prinzipielle Einbeziehung in das sozia
listische Arbeitsrecht würden theoretische und zum 
Teil auch praktische Abgrenzungsprobleme weitgehend 
gegenstandslos, und es würde klargesteilt, daß auch 
freiberuflich tätige Künstler, Schriftsteller, Journali
sten und dergleichen Werktätige sind, die ihr ver
fassungsmäßiges Recht auf Arbeit im Rahmen von 
Arbeitsrechtsverhältnissen wahrnehmen und dabei
— selbstverständlich nach Maßgabe des konkreten Cha
rakters ihrer Tätigkeit — grundsätzlich dieselben Pflich
ten erfüllen und dieselben Rechte besitzen wie andere 
als Arbeiter oder Angestellte beschäftigte Bürger.

GERHARD KRÜGER, wiss. Mitarbeiter im Ministerium der Justiz

Zuständigkeit des Vollstreckungsgerichts nach Wohnsitzverlegung des Schuldners
Der auf S. 280 f. dieses Heftes veröffentlichte Beschluß 
des Kreisgerichts Mühlhausen vom 22. Juni 1973 
— M 25/66 — mit der Anmerkung von H u n d e s h a 
g e n  macht deutlich, daß die bisherigen Zuständig- 
keitsregelungen des Vollstreckungsverfahrens einer ra
tionellen Arbeitsweise der Gerichte entgegenstehen. 
Deshalb ist die Forderung von Hundeshagen nach einer 
gesetzlichen Änderung der Zuständigkeitsbestimmun
gen vollauf berechtigt

Die Zuständigkeitsregelung der ZPO beruht auf der 
Trennung des Vollstreckungsverfahrens vom Erkennt
nisverfahren; sie unterstreicht die Selbständigkeit der 
Vollstreckung vom eigentlichen Gerichtsverfahren. Nach 
dieser Regelung ist die Vollstreckung nicht mehr Sache 
des Gerichts, das die Entscheidung erlassen hat; sie ist 
vielmehr als selbständiges Verfahren dem sog. Voll
streckungsgericht übertragen.

Wie für das Erkenntnisverfahren das Gericht des all
gemeinen Gerichtsstandes zuständig ist, der durch den 
Wohnsitz der verklagten Prozeßpartei bestimmt wird 
(§§12, 13 ZPO), so ist als Vollstreckungsgericht das 
Gericht zuständig, bei dem der Schuldner seinen all
gemeinen Gerichtsstand hat (§ 828 Abs. 2 ZPO). Auch 
die neueren gesetzlichen Bestimmungen über die Voll
streckung, wie z. B. die VO über die Pfändung von 
Arbeitseinkommen — APfVO — vom 9. Juni 1955 (GBl. I
S. 429) und die dazu erlassene 2. DB vom 12. Oktober 
1965 (GBl. II S. 757) sowie die VO zur Vereinfachung 
des gerichtlichen Verfahrens in Zivil-, Familien- und 
Arbeitsrechtssachen vom 31. Januar 1973 (GBl. I S. 117), 
haben an dieser Zuständigkeitsregelung nichts geän
dert. Jedoch war es dadurch, daß in § 1 der 2. DB zur 
APfVÖ die Weitergeltung des Pfändungs- und Über
weisungsbeschlusses auch im Falle eines Arbeitsplatz
wechsels des Schuldners festgelegt wurde) notwendig, 
die Zuständigkeit des Vollstreckungsgerichts bei einem 
Arbeitsplatzwechsel auch auf die Wohnsitzverlegung

des Schuldners auszudehnen. Diese Regelung war — 
unter Beibehaltung der Zuständigkeitsregelung — 
durchaus folgerichtig. Sie entspricht heute allerdings 
nicht mehr den gesellschaftlichen Anforderungen an 
ein rationelles und effektives gerichtliches Verfahren. 
Eine Änderung konnte jedoch auch mit der VereinfVO 
nicht herbeigeführt werden, weil damit grundlegende 
Fragen der gesamten Verfahrensdurchführung verbun
den sind, die nur durch eine Neuregelung des Verfah
rensrechts gelöst werden können.

Vorstellungen zur Regelung der Zuständigkeit 
im künftigen Verfahrensgesetz

Nach den gegenwärtigen Vorstellungen wird bei der 
Ausarbeitung des neuen Gesetzes für das Verfahren in 
Zivil-, Familien- und Arbeitsrechtssachen von der Ein
heitlichkeit des gerichtlichen Verfahrens ausgegangen, 
und zwar von der Einleitung des Verfahrens an bis zur 
Verwirklichung der gerichtlichen Entscheidung. Unter 
unseren gesellschaftlichen Verhältnissen ist für die bis
herige Trennung von Erkenntnis- und Vollstreckungs
verfahren absolut kein Raum mehr. Die Gerichte sind, 
wenn sie einmal in Anspruch genommen werden, auch 
für die Durchsetzung ihrer Entscheidung und damit 
auch für notwendige Vollstreckungsmaßnahmen ver
antwortlich.
Diese Verantwortung des Gerichts soll im neuen Ge
setz so fixiert werden, daß als Grundlage für die Ent
scheidung bereits in der Verhandlung mit den Prozeß
parteien erörtert wird, auf welche Art und Waise die 
sich aus dem streitigen Rechtsverhältnis ergebenden 
Verpflichtungen zu erfüllen sind. Dabei soll das Ge
richt die Prozeßparteien dahin beeinflussen, ihre Ver
pflichtungen freiwillig zu erfüllen und sich darüber zu 
einigen. Tun sie das nicht, dann hat das Gericht zu 
prüfen, wie die Erfüllung der Verpflichtung zunächst 
ohne VoQJstreckungsmaßnahmen gesichert werden kann.
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